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INSERAT

Auf Initiative der Bildhauer Alex
Schaufelbühl und Rafael Häfliger
schufen zwölf Künstler im vergange-
nen Jahr eindrucksvolle Skulpturen
zu bekannten Freiämter Sagen. Diese
Kunstwerke stehen nun am Freiäm-
terweg zwischen dem Tierpark Wal-
tenschwil und dem Erdmannlistein
und bilden den Freiämter Sagenweg.

Seit der Einweihung von Ende Au-
gust 2010 stellt ein von Erlebnis Frei-
amt eingesetztes Betreuerteam den
Unterhalt des Weges sicher, bietet
Führungen für verschiedene Interes-
sengruppen an, organisiert pro Quar-
tal eine öffentliche Führung und ver-
sucht auch den Bekanntheitsgrad des

Weges zu erhöhen. So ist der Sagen-
weg zusammen mit dem Besuch im
Atelier eines Künstlers ein Projekt
von «Kultur macht Schule», fand Auf-
nahme in die Liste der immateriellen
Kulturgüter des Kantons Aargau, bil-
det ein beliebtes Ziel für Ausflüge der
SBB-Kundschaft und buchten nicht
zuletzt schon über 50 Gruppen eine
Führung.

Kursangebot für Ferienpässe
Der Sagenweg bietet das Kursange-

bot Hexen, Geister, Zwerge für die Fe-
rienpässe der Region Wohlen/Brem-
garten/Mutschellen und Muri an.

Eine weitere Aufgabe des Teams
ist die regelmässige Aktualisierung
der Homepage. Dort finden die Besu-
cher alle Informationen für den Be-
such wie die Texte der Sagen, Anga-
ben zu den Künstlern, Unterrichts-
material für Schulen und auch De-
tails der nächsten öffentlichen Füh-
rung von Sonntag, 28. August 2011,
dem Tag des ersten Geburtstages des
Freiämter Sagenweges. (AZ)

www.freiämtersagenweg.ch

Ferienpass-Kinder auf dem Freiämter Sagenweg
Waltenschwil Am Dienstag
liessen sich 12 Kinder von der
Erzählerin Marianne Gähwiler in
die Welt der Sagen entführen.
Beim abschliessenden Bräteln
schwelgten die Kinder noch bei
den gehörten Geschichten und
sahen sich mit dem Hexenbe-
sen durch die Lüfte fliegen.

Marianne Gähwiler erzählt den Ferienpasskindern vor der entsprechen-
den Skulptur die Sage der brennenden Männer. ZVG

Rottenschwil Dieses
Jahr keine Bundesfeier
Der Gemeinderat von Rotten-
schwil teilt mit, dass dieses
Jahr in Rottenschwil «weder ein
1.-August-Fest noch ein 1.-Au-
gust-Feuer» durchgeführt wür-
den. Die Lokalbehörde bedauert
dies und dankt der
Bevölkerung für das Verständ-
nis. «Wir hoffen, dass 2012 wie-
der Festorganisatoren gefun-
den werden können», blickt der
Gemeinderat voraus. (AZ)

Merenschwand Burgweg
ist wieder begehbar
Anfang Juli sind die Anpas-
sungs- und Wiederherstellungs-
arbeiten am Burgweg, die als
Folge der Neuüberbauung einer
Parzelle an der Bremgarten-
strasse 11 nötig wurden, abge-
schlossen worden. Damit steht
der Weg der Öffentlichkeit nun
wieder zur Benützung offen. Der
Merenschwander Gemeinderat
freut sich darüber und dankt
sämtlichen Beteiligten für ihr
Engagement. (AZ)

Nachrichten

Seit fast 20 Jahren betreibt Coop bei
seinem Einkaufszentrum in Wohlen
einen Aussenverkauf – doch immer
noch ist unklar, ob dies überhaupt
zulässig ist. Streitpunkt ist die Frage,
ob das Areal des Aussenverkaufs an
die gesetzlich geregelte Nutzfläche
des Coop-Gebäudes angerechnet wer-
den muss oder nicht. Ein Anwohner,
der sich auf den Standpunkt stellt,
die bewilligte Fläche werde mit dem
Aussenverkauf überschritten, hat
nun vor dem Aargauer Verwaltungs-
gericht recht bekommen.

Die Richter urteilten, die Aussen-
verkaufsfläche müsse bei der Berech-
nung der Ausnützungsziffer (AZ) mit-
berücksichtigt werden. Die AZ gibt –
vereinfacht ausgedrückt – an, wie
gross der Teil eines Grundstücks ist,
der überbaut und genutzt werden
darf. Gleich hatte im November 2010
bereits der Rechtsdienst des kantona-
len Departements Bau, Verkehr und
Umwelt (BVU) entschieden. Der BVU-
Rechtsdienst hob damals eine nach-
trägliche Baubewilligung des Wohler
Gemeinderats für den Coop-Aussen-
verkauf auf. Dagegen wehrte sich
die Coop-Genossenschaft mit einer
Beschwerde beim Verwaltungsge-
richt, die nun abgewiesen wurde.

Gemeinde muss 8000 Fr. zahlen
Verloren hat damit nicht nur

Coop, sondern auch der Gemeinderat
Wohlen. Dieser hatte sich nämlich
der Haltung des Grossverteilers ange-
schlossen und beim Verwaltungs-
gericht beantragt, die Beschwerde
von Coop sei gutzuheissen. Mit dem
gegenteiligen Urteil aus Aarau wird

der Gemeinderat nun aber verpflich-
tet, die Ausnützungsziffer inklusive
Aussenverkauf zu berechnen – was
die Behörde bisher nicht tat.

Auch finanziell hat das Urteil des
Verwaltungsgerichts Folgen für die
unterlegenen Parteien. Coop muss
die ganzen Kosten für die Verfahren
vor BVU und Verwaltungsgericht tra-
gen, insgesamt 4360 Franken. Ausser-
dem wurden Coop Basel und der Ge-
meinderat Wohlen verpflichtet, dem
Wohler Anwohner seine Anwaltskos-
ten aus den beiden Beschwerdever-
fahren zu bezahlen. Dies ergibt pro

Partei einen Betrag von knapp
8000 Franken.

Offen steht Coop und dem Wohler
Gemeinderat auch die Möglichkeit,
das für sie negative Urteil des Verwal-
tungsgerichts mit einer öffentlich-
rechtlichen Beschwerde beim Bun-
desgericht in Lausanne anzufechten.

Überdacht und gewerblich genutzt
Damit würde aber lediglich beur-

teilt, ob der Entscheid des Verwal-
tungsgerichts Bundesrecht, Völker-
recht, kantonale verfassungsmässige
Rechte oder interkantonales Recht

verletzt. Inhaltlich dürfte sich am
Entscheid aus Aarau allerdings kaum
mehr etwas ändern, auch wenn Coop
oder der Gemeinderat Wohlen ans
Bundesgericht gelangen sollten.

Das Verwaltungsgericht begrün-
det sein Urteil, wonach die Fläche
des Coop-Aussenverkaufs bei der AZ-
Berechnung zu berücksichtigen sei,
im Wesentlichen mit zwei Aspekten.
Erstens sei der Bereich überdacht
und damit als Teil des Gebäudes zu
betrachten. Zudem diene der Aussen-
verkauf dem Gewerbe und sei fester
Bestandteil des Verkaufsraums.

Wohlen Verwaltungsgericht gibt Anwohner Recht – Gemeinderat muss Baugesuch neu beurteilen

VON FABIAN HÄGLER

Streit um Coop-Aussenverkauf geht weiter

Ob der Coop-Aussenverkauf in Wohlen rechtlich zulässig ist, bleibt weiterhin unklar. AW/ARCHIV

Villmergen/Zufikon Vom heftigen
Hagelsturm vom 12. auf den 13. Juli
waren nicht nur Autogaragen im
Freiamt betroffen. Auch an verschie-
denen Gemeindeliegenschaften in
der Region hat das Unwetter erhebli-
che Schäden angerichtet.

50 000 Fr. Schaden an Sitzplatz
Während in der Gemeinde Vill-

mergen vor allem Fensterstoren und
Lichtkuppeln beeinträchtigt wurden,
haben umgestürzte Bäume auch das
Dach des gedeckten Sitzplatzes
«Chalofen» stark beschädigt. Die nöti-
gen Instandstellungskosten werden
sich laut einer Mitteilung der Ge-
meinde auf 50 000 Franken belaufen.
Die Benützung des gedeckten Sitz-
platzes «Chalofen» ist bis auf Weite-
res nicht möglich. Er musste aus Si-
cherheitsgründen gesperrt werden,
wie der Gemeinderat mitteilt.

Reparaturen brauchen Zeit
In Zufikon wurden unter anderem

die Stegplatten der Oberlichter der
Turnhalle B durch Hagelkörner der-
art stark beschädigt, dass diese sofort
ersetzt werden müssen. Auch der mit
Glas eingedeckte Pausengang beim
Schulhaus C ist völlig demoliert. An
praktisch sämtlichen Gebäuden der
Schulanlagen und Kindergärten sind
die Storen und zum Teil Fassaden auf
den Nord- und Westseiten durch die
Hagelschläge beschädigt und müssen
grösstenteils ersetzt werden.

Die entsprechenden Schadensan-
meldungen bei der Aargauischen Ge-
bäudeversicherung sind erfolgt. Die
Reparaturarbeiten werden sich laut
Gemeinderat wegen der gravieren-
den Hagelschäden in der Region aber
noch in die Länge ziehen. (AZ)

Hagelschäden
an Sitzplatz und
Schulgebäuden


